
Anmeldung 

 zum Nachtfaschingsumzug 
in Mühlhausen am Freitag, den 13.02.2026 

 

Achtung: Anmeldungen für Umzugswägen bzw. Fußgruppen bis spätestens 30.01.2026 
abgeben, kann auch per WhatsApp oder Mail zugeschickt werden (Jan König: 0170 
8216791/ brauchtum.muehlhausen@gmail.com).  

Name der Gruppe ...............................:   _____________________________________ 

Teilnahme mit ....................................:             Fußgruppe         Umzugswagen 

Vor- und Zuname 
des Verantwortlichen *) ......................:   _____________________________________ 

Straße / Hs-Nr. 
PLZ / Wohnort ....................................:   _____________________________________ 

Telefon …………………………………………:  _____________________________________ 

Email-Adresse: ...................................:   _____________________________________ 

Geburtsdatum ....................................:   _____________________________________ 

Anzahl der Teilnehmer ……………….……:  _____________________________________ 

 

*) Der / Die Verantwortliche müssen mind. 18 Jahre alt sein  

Die Richtlinien und Hinweise für Zugteilnehmer gemäß dem ausgehändigten 
Informationsblatt haben wir zur Kenntnis genommen und werden Sie beachten.  

 

Ort, Datum       Unterschrift des / der Verantwortlichen
     

 

__________________________________  _____________________________________ 

 



Zugordnung 

Beim Nachtfaschingsumzug in Mühlhausen 

 

Vorgaben & Verantwortlichkeiten 

1.1 Verantwortliche Person 

- Jede Gruppe benennt eine verantwortliche Person (Anmeldeformular). 

- Verantwortliche Person sorgt für die Einhaltung der Auflagen und muss nüchtern sein. 

- Fahrer des Wagens muss nüchtern sein, Mindestalter 18 Jahre alt und die nötige 
Fahrerlaubnis besitzen. 

1.2 Allgemeines 

- Anweisungen der Polizei, Feuerwehr und Ordnern sind Folge zu leisten. 

- Keine Personenbeförderung auf dem Wagen während der An- und Abfahrt. 

- Personen- und Sachschäden, die durch Fahrlässigkeit oder Alkoholeinfluss verursacht 
sind, sind nicht mit abgedeckt.  

- Musik darf nicht lauter als 85dB gespielt werden. 

- Das Benutzen von Pyrotechnik und Feuerwerkskörpern ist untersagt. 

- Rechtzeitig am Aufstellort erscheinen. 

- Bei einem Unfall während des Zuges ist unverzüglich die Polizei zu informieren.  

- Sicherheitsabstände zwischen Wagen einhalten. 

- Lautsprecher und Aufbauten müssen sicher befestigt sein. 

- Kinder müssen beaufsichtigt werden. 

- Alkoholausschank nur nach dem Jugendschutzgesetz. 

- Fahrer unterliegen der StVO. Und bei Alkoholkonsum droht Führerscheinentzug. 

- Das Mitführen von Glas und hochprozentigem Alkohol ist verboten. 

- Bei Fahrlässigkeit oder wiederholten Verstößen gegen die genannten Richtlinien haftet 
der Teilnehmer selbst. 

- Verstöße gegen Auflagen können zum Ausschluss führen. 



1.3 Fahrzeug- und Wagenaufbau 

- Fahrzeuge müssen zugelassen sein oder eine Betriebserlaubnis besitzen. 

- Bei Aufbauten/Übermaßen ist ein TÜV-Gutachten erforderlich. 

- Innen- und Außenkanten dürfen nicht scharfkantig sein. 

- Es dürfen keine gefährlichen Gegenstände verbaut sein oder herausragen. 

- Ein- und Ausstieg ist nach hinten zu richten. 

- Maximalmaße: Höhe 4,00 m, Breite 2,55–3,00 m, Länge bis ca. 18 m. 

- Aufbauten dürfen Sicht, Lenkung und Bremsen nicht beeinträchtigen. 

- Wenn Personen auf dem Wagen: rutschfester Boden, Geländer mind. 1,00 m (0,80 m 
bei Kindern). 

1.4 Technische & Sicherheit 

- Fahrzeuge müssen verkehrs- und betriebssicher sein (Bremsen, Beleuchtung, Reifen, 
etc.). 

- Ein funktionsfähiger und geeigneter Feuerlöscher ist verpflichtend. 

- Haftpflichtversicherung muss den Einsatz beim Umzug mit abdecken. 

- Geschwindigkeit: Schrittgeschwindigkeit im Umzug, meist max. 25 km/h außerhalb. 

- Mindestens 6 nüchterne Begleitpersonen mit Warnwesten für jedes Gespann. 

1.5 Wurfmatrial 

- bei Lebensmitteln ist zwingend auf das Mindesthaltbarkeitsdatum zu achten.  

- dass Herunter reichen von Süßigkeiten, Gegenständen und Getränken vom Wagen ist 
verboten. 

- Bei verursachten Verletzungen oder Beschädigungen (z.B. Brillen) durch geworfene 
Gegenstände ist der Verursacher selbsthaftend. 

- Große, eckige oder harte Gegenstände dürfen nur übergeben werden. 

- Es dürfen Keine Gegenstände geschleudert oder geschossen werden. 

- Das Auswerfen oder Verteilen von Müll ist untersagt. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfahrt für Wägen bitte über Rieden. 

Bei Fragen zur Anfahrt einfach melden (Jan König 0170 8216791). 

Die Aufstellung nach Ankunftszeit der Wägen (da nicht genug Platz ist, um aneinander 
vorbeizufahren). 

Zugteilnehmer willigen Bild- und Tonaufzeichnungen ein und verzichten somit auf 
diesbezügliche Urheberrechte. 

Für Umzugswägen gibt es eine Teilnahme Gebühr von 20€, die wir Bar vor dem Beginn 
des Zugs einsammeln (ein Teil der Versicherung + Gema) 

Der Zug ist am 13.02.2026; Aufstellung ab 17:30 Uhr; der Zug startet um 18:30 Uhr 

 

Ich/Wir haben die Faschingsumzugsordnung gelesen und werde/n diese einhalten.

Ort, Datum       Unterschrift des / der Verantwortlichen 

 

     

__________________________________  _____________________________________ 
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